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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/611/T. 1341 Abteilung Stadtplanung 611/009/2010 
 
Gewerbegebiet "Tennenlohe östlich BAB A 3 (G 6), 
SPD-Fraktionsanträge 247/2009 und 009/2010 
Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss / Werkaus-
schuss EB77 

16.03.2010 Ö Beschluss vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss / Werkaus-
schuss EB77 

27.04.2010 Ö Beschluss vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss / Werkaus-
schuss EB77 

18.05.2010 Ö Beschluss mehrheitlich angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
II, 31 
 
 
 

I. Antrag 
Der Prüfung der Fraktionsanträge (siehe Anlage 1) wird zugestimmt. 
Das Gewerbegebiet „Tennenlohe östlich BAB A 3 (G 6)“ soll zügig entwickelt werden. 
Die SPD-Fraktionsanträge 247/2009 und 009/2010 sind damit abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
In Erlangen sollen zügig neue Gewerbeflächen entwickelt werden, um der großen Nach-
frage nach Gewerbeflächen gerecht zu werden. Neue Arbeitsplätze sollen angesiedelt 
werden. Firmen vor Ort soll bei Erweiterungswünschen geeignete Flächen im Stadtgebiet 
angeboten werden können.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Das Gewerbegebiet „Tennenlohe östlich BAB A 3 (G 6) soll entwickelt werden. Es han-
delt sich um einen sehr geeigneten Standort für eine gewerbliche Entwicklung aufgrund 
der Nähe zum vorhandenen Gewerbegebiet in Tennenlohe. Die Wohngebiete in Tennen-
lohe profitieren durch die Entwicklung des Gewerbegebietes „G 6“. Mit dem Gewerbege-
biet „G 6“ wird eine westliche und südliche Umfahrung der Wohngebiete von der Wein-
straße zur B 4 geschaffen, die zu einer verkehrlichen Entlastung innerhalb der Wohnge-
biete führt. Mit der geplanten Bebauung im „G 6“ vermindern sich zudem die Lärmimmis-
sionen durch Lärm der Autobahn BAB A 3 in den Wohngebieten. Die Gebäude im Ge-
werbegebiet werden eine Barriere für den Lärm der BAB A 3 bilden.   
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Ein Bebauungsplan für das Gewerbegebiet soll zügig aufgestellt werden.     
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  

 

Haushaltsmittel sind auf IPNr.:       bzw. im Budget vorhanden! 

  
 
 
Anlagen: Anlage 1: Prüfung der SPD-Fraktionsanträge 247/2009 und 009/2010  
 Anlage 2: SPD-Fraktionsantrag 247/2009 
 Anlage 3: SPD-Fraktionsantrag 009/2010 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 
am 16.03.2010 
 
Protokollvermerk: 
 
Im Einvernehmen der Mitglieder der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses wird die-
ser Punkt als Einbringung behandelt – es erfolgt keine Begutachtung. 
 
Herr Dr. Balleis bittet, künftigen Vorlagen zu diesem Punkt die Beratungsfolge aufzuzeigen. 
 
Frau Stadträtin Bittner bittet um „Master-Gesamtplan“ über den Bedarf der Gewerbeflächen 
in Erlangen. 
 
Frau Stadträtin Grille stellt folgende Anfragen: 
• Mit wie viel Gewerbesteuer-Einnahmen wird durch das G 6 gerechnet und wie viele 

Wohneinheiten sind geplant. 
• Wie stellen sich die Erschließungskosten des G 1 im Vergleich zum G 6 dar? 
• Mit wie vielen Autofahrern bzw. Nutzern des ÖPNV wird gerechnet? 
• Wie wird die zeitliche Dimension der Entwicklung dargestellt. 
 
Es wird gebeten, zur Sitzung des Ortsbeirates Tennenlohe am 17.03.2010 auch Vertreter 
des Ortsbeirates Eltersdorf einzuladen. Oberbürgermeister Dr. Balleis bittet Herr Dr. Preidel, 
dies zu übernehmen.  
 
 Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Bruse 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 
am 27.04.2010 
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Der Vorsitzende erklärt, dass alle nichtöffentlichen und öffentlichen Tagesordnungspunkte, 
die im Zusammenhang mit „Tennenlohe östlich der BAB A 3 (G 6)“ stehen, in dieser UVPA-
Sitzung nicht behandelt werden und erst am 18.5.2010 auf die Tagesordnung kommen sol-
len. 
Der Vorsitzende legt fest, dass die öffentlichen TOP`s zum Thema „Tennenlohe“ in der Sit-
zung am 18.5.2010 um 18:00 Uhr behandelt werden sollen. 
Der OBR Tennenlohe ist zu dieser Sitzung einzuladen. Die Vorsitzende des OBR soll vorab 
im OBR über den derzeitigen Sachstand berichten (Unterlagen im Internet vorhanden).  
 
 Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Bruse 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 
am 18.05.2010 
 
Der Prüfung der Fraktionsanträge (siehe Anlage 1) wird zugestimmt. 
Das Gewerbegebiet „Tennenlohe östlich BAB A 3 (G 6)“ soll zügig entwickelt werden. 
Die SPD-Fraktionsanträge 247/2009 und 009/2010 sind damit abschließend bearbeitet.  
 
mit 7  gegen 6   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Bruse  
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Anlage: 
Prüfung der SPD-Fraktionsanträge 247/2009 und 009/2010 
 
 
SPD-Fraktionsantrag 247/2009  
zu Nr. 1: Erfordernis weiterer Auffahrt auf die B 4  
Eine weitere Abfahrt von der B 4 zwischen der Autobahnauffahrt auf die BAB A 3 und der 
Abfahrt auf das Wetterkreuz ist aus verkehrsplanerischer Sicht nicht erforderlich. Zudem 
wäre diese Abfahrt wegen der zu nahen Abfolge von Knotenpunkten nicht realisierbar 
aufgrund des Bedarfes an Ein- und Ausfädelungsspuren gemäss heutigem Regelwerk. Im 
Zuge der Realisierung des Gewerbegebietes „G 6“ soll die Zufahrt zur B 4 am Wetterkreuz 
durch eine eigene Rechtsabbiegespur in Richtung Süden ergänzt werden. 
 
zu Nr. 2: Entwicklung des „G 6“ und die Ortsumfahrung Eltersdorf  
Aus verkehrsplanerischer Sicht ist bei einer Entwicklung des „G 6“ die Leistungsfähigkeit des 
Straßennetzes sichergestellt mit dem Bau der Verbindungsstraße von der Weinstraße zum 
Wetterkreuz und mit dem Bau einer Rechtsabbiegerspur an der Auffahrt zur B 4 am 
Wetterkreuz.  
Mit der östliche Umgehung von Eltersdorf verfolgt die Stadt Erlangen das Ziel der Entlastung 
des Eltersdorfer Ortskerns und dessen städtebaulicher Revitalisierung. Gleichzeitig bestehen 
beim Freistaat Bayern Überlegungen, die Staatsstraßenfunktion der Eltersdorfer Straße auf 
diese Umgehung zu übertragen. Vor diesem Hintergrund ist diese Maßnahme derzeit 
Teilgegenstand einer Verkehrsuntersuchung des Staatlichen Bauamtes Nürnberg zur 
weiteren Entwicklung des Staatsstraßennetzes. Die Maßnahme steht hierbei in 
Zusammenhang mit der von Erlangen abgelehnten Hüttendorfer Talquerung. Als Ergebnis 
der Untersuchung werden Aussagen zur Wirkung und Finanzierbarkeit der Umgehung, 
insbesondere einer möglichen staatlichen Kostenträgerschaft erwartet.  
 
zu Nr. 3: Bürgerversammlung in Tennenlohe  
Am 01.12.2009 hat in der Turnhalle in Tennenlohe eine Informationsveranstaltung zum 
geplanten Gewerbegebiet „G 6“ stattgefunden. Die Bürger hatten hier die Möglichkeit, 
Stellungnahmen zur geplanten Entwicklung des „G 6“ abzugeben. Sie hatten auch die 
Möglichkeit, sich zur Notwendigkeit weiterer sozialer Infrastruktur in Tennenlohe zu äußern, 
die im Zuge der Realisierung des „G 6“ entwickelt werden soll.  
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SPD-Fraktionsantrag 009/2010 
zu Nr. 1:  Öffentliche Grünfläche zwischen Gewerbegebiet und Wohngebieten  
Zwischen den vorhandenen Wohngebieten und dem geplanten Gewerbegebiet soll eine ca. 
45 Meter breite gestaltete öffentliche Grünfläche entstehen. Die Verwaltung plant, diese mit 
Bäumen und Sträuchern bestandene öffentliche Grünfläche möglichst zeitnah mit der 
Entwicklung des östlichen Abschnittes des Gewerbegebietes „G 6“ herzustellen.  
 
zu Nr. 2: Umweltbelastungen  
Mit der geplanten Bebauung im „G 6“ vermindern sich die Lärmimmissionen durch Lärm der 
Autobahn BAB A 3 in den Wohngebieten in Tennenlohe. Die Gebäude im Gewerbegebiet 
werden eine Barriere für den Lärm der BAB A 3 bilden und die Oberfläche der Gebäude wird 
Lärm absorbieren. Durch die geplante Verbindungsstraße zwischen Weinstraße und 
Frauenweiherstraße wird es zu keinen wahrnehmbaren weiteren Lärmimmissionen 
gegenüber den bereits vorhandenen Immissionen durch die Autobahn kommen. Die 
Verbindungsstraße hat eine Entfernung von ca. 240 Metern zur vorhandenen 
Wohnbebauung. Zwischen der Verbindungsstraße und dem Wohngebiet befindet sich ein 
Gewerbegebiet mit Gebäuden, die eine Barriere für den Lärm bilden. Prognosen zeigen, 
dass  durch die Entwicklung des Gewerbegebietes "G 6" die Lärmwerte im Bereich der 
westlichen Grundstücke der Haselhofstraße gegenüber des Gewerbegebietes nachts um 
mind. ca. 1,5 dB(A) reduziert werden. Im Vergleich zum heutigen Zustand bedeutet dies 
einen Rückgang des Verkehrs auf der BAB A 3 von heute ca. 90.000 Fahrzeugen auf ca. 
70.000 Fahrzeuge. Neben dem Rückgang der Lärmwerte durch die Entwicklung des „G 6“ 
werden auch die geplanten Ausbaumaßnahmen des Autobahnkreuzes einen weiteren  
Rückgang der Lärmwerte in den Wohngebieten mit sich bringen. 
Im Bebauungsplan wird die Errichtung und der Betrieb von Anlagen ausgeschlossen, die die 
benachbarten Wohngebiete durch Erschütterungen und Lärmimmissionen beeinträchtigen 
könnten.  
Die Ansiedlung von mit der Wohnnutzung unverträglichem geruchs- und staubemittierendem 
Gewerbe wird im Bebauungsplan ausgeschlossen. Das Vorhaben ist im Hinblick auf die 
Luftreinhaltung als umweltverträglich einzustufen.  
Das Plangebiet ist weder Quell-, Ablauf- noch Zielgebiet von bedeutsamen lokalklimatischen 
Prozessen. Die Fläche fungiert derzeit als Kaltluftentstehungsgebiet mit geringen positiven 
Effekten für die angrenzende Wohnbebauung. Diese Funktion wird bei der Entwicklung des 
Gewerbegebiets eingeschränkt. Auf Teilen bleiben die positiven Effekte durch die Schaffung 
von öffentlichen Grünflächen weiter bestehen. Zwischen den vorhandenen Wohngebieten 
und dem geplanten Gewerbegebiet soll eine ca. 45 Meter breite gestaltete öffentliche 
Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern entstehen. Die Auswirkungen auf das Klima sind 
insgesamt von geringer Erheblichkeit.  
 
zu Nr. 3: Eignung des „G 6“ für eine gewerbliche Entwicklung  
Die zitierte Eignungsuntersuchung stammt vom Februar 1989, sie ist somit 21 Jahre alt. Die 
Sachlage und die gesetzlichen Grundlagen haben sich seitdem geändert. Dies wird schon 
daraus ersichtlich, dass die gleiche Untersuchung vorschlägt, auf der Fläche des „G 6“ 
Wohnbauflächen zu entwickeln, was aufgrund der Vorbelastung durch Lärmimmissionen der 
BAB A 3 heutzutage nicht möglich ist. Im Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan 2003 ist die Fläche des „G 6“ bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt. 
Die besondere Eignung der Flächen des „G 6“ für eine gewerbliche Entwicklung wurde 
zudem nochmals eingehend im Zuge der Vorbereitenden Untersuchung zur Festlegung des 
städtebaulichen Entwicklungsbereiches „Tennenlohe östlich BAB A 3 (G 6)“ untersucht und 
nachgewiesen. In allen bisher durchgeführten Verfahren erfolgte eine intensive Einbeziehung 
des Stadtrats. Die Beschlüsse zur Entwicklung des Gewerbegebietes „G 6“ wurden stets mit 
großer Mehrheit gefasst.  
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zu Nr. 4: aktuelle Gewerbeflächenpotentiale in Tennenlohe  
Aktuell ist das Gewerbeflächenangebot in Erlangen sehr gering. Neue Gewerbeflächen 
werden in Erlangen dringend benötigt, auch um bereits vor Ort ansässigen Unternehmen bei 
geplanten Erweiterungen geeignete Flächen anbieten zu können. Durch das geringe 
Gewerbeflächenangebot in der Stadt kann Firmen, die sich am Standort Erlangen ansiedeln 
wollen, nur ein unzureichendes Angebot gemacht werden. Die Firmen entscheiden sich dann 
für einen anderen Standort und die mit der Ansiedlung entstehenden Arbeitsplätze entstehen 
außerhalb Erlangens. 
In Tennenlohe gibt es aktuell ca. 9,5 ha brachliegende Gewerbeflächen. Hiervon sind aber 
nur ca. 1,3 ha am Markt verfügbar, da die Eigentümer der anderen Flächen keine 
Verkaufsbereitschaft und Entwicklungsbereitschaft ihrer Flächen zeigen. Von den 
verfügbaren ca. 1,3 ha sind nur ca. 0,5 ha im städtischen Eigentum.  
Im gesamten Stadtgebiet verfügt die Stadt aktuell nur noch über 2,6 ha städtische 
Gewerbebaugrundstücke. In Erlangen werden aber jedes Jahr mehr freie 
Gewerbebaugrundstücken benötigt. 
 
zu Nr. 5: Das „G 1“ als Alternative zum „G 6“  
Der Stadtrat hat entschieden, das Gewerbegebiet „G 6“ vor den Flächen des „G 1“ westlich 
der BAB A 3 zu entwickeln. Für Tennenlohe ergeben sich bei einer Entwicklung des „G 1“ 
keine Synergieeffekte wie bei der Entwicklung der Flächen des „G 6“.  
Durch die Möglichkeit der Umfahrung der Wohngebiete Tennenlohes wird es zu einer 
verkehrlichen Entlastung der Wohngebiete in Tennenlohe kommen, da ein Teil des Verkehrs, 
der bisher durch die Wohngebiete fließt, in Zukunft die Umfahrung nutzen wird.  
Nur durch die neue Verbindungsstraße lässt sich eine direkte Busverbindung der 
Tennenloher Gewerbegebiete zum zukünftigen S-Bahnhalt Eltersdorf realisieren. Hierdurch 
ist eine Modal-Split-Veränderung zugunsten des ÖPNV zu erwarten. 
Gleichzeitig wird mit der Entwicklung des Gewerbegebietes die Lärmbelastung in den 
vorhandenen Wohngebieten durch den Lärm der Autobahn BAB A3 verringert, da die 
Gebäude im Gewerbegebiet eine Barriere für den Lärm der Autobahn bilden.  
Ein weiterer Grund für die Konzentration auf die Entwicklung des „G 6“ ist, dass die 
verkehrliche und abwassertechnische Erschließung des „G 1“ wesentlich kostenintensiver ist 
als die Erschließung des „G 6“.  
Das „G 6“ schließt sich an besiedelten Bereich an, bei der Fläche des „G 1“ handelt es sich 
heute noch um freien Landschaftsraum.  
Es gibt auch aus ökologischen Aspekten und Umweltaspekten keine Gründe, die für eine 
Entwicklung des „G 1“ vor einer Entwicklung der Flächen des „G 6“ sprechen.  
 
Ergänzung zur Sitzung des Stadtrates am 29.07.2010 
Das Gewerbegebiet G 1 umfasste in den Vorbereitenden Untersuchungen eine Gesamt-
fläche von ca. 30 ha, davon entfielen auf gewerbliche Bauflächen ca. 17,2 ha und ca. 3,0 ha 
Straßenverkehrsflächen, und wäre annähernd doppelt so groß wie das Gewerbegebiet G 6 
(Gesamtfläche ca. 15,2 ha, dv. gewerbliche Bauflächen ca. 8,5 ha und Straßenverkehrs-
flächen ca. 1,6 ha). 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.09.2004 entschieden, für das Gewerbegebiet G6 
die Satzung für den Städtebaulichen Entwicklungsbereich zu erlassen sowie für das Gewer-
begebiet G1 die Vorbereitenden Untersuchungen einzustellen. 
Neben den o.g. fehlenden Synergieeffekten für den Ortsteil sind hierfür die begrenzten finan-
ziellen Ressourcen bzw. wirtschaftlichen Aspekte von entscheidender Bedeutung. Im Einzel-
nen sind dies: 
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 Hohe Kostenintensivität der verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes G1 
Auf Grund der Größe und Lage des Gewerbegebietes G1 wäre die westliche Umfahrung 
der Wohngebiete Tennenlohes (Verbindung Weinstraße – Frauenweiherstraße – 
Wetterkreuz) erforderlich, da die Verkehrsabwicklung nur über das Wetterkreuz nicht 
funktioniert bzw. ausreichend wäre. 
Diese Verbindungsstraße wäre anbaufrei und diente nicht der Erschließung von Bau-
grundstücken. Die Kosten für Grunderwerb und Herstellung in Höhe von überschlägig ca. 
2,9 Mio. € könnten nicht über Erschließungsbeiträge refinanziert werden. 
Darüber hinaus wären im Bereich des Wetterkreuzes westlich der BAB A 3 Anpassungs-
maßnahmen an den bisher als öffentlichen Feld- und Waldweg gewidmeten Verkehrs-
flächen in Höhe von ca. 0,25 Mio. € notwendig. 

 Hohe Kostenintensivität der abwassertechnischen Erschließung des 
Gewerbegebietes G1 
Die abwassertechnische Erschließung erfolgte im Trennsystem. Das Regenwasser wür-
de zum Hutgraben abgeleitet werden. Das Schmutzwasser würde entweder in tiefliegen-
den Freispiegelkanälen oder per Druckleitung einschl. Pumpstation im Gewerbegebiet G 
1 über eine Länge von ca. 850 m zum Pumpwerk Tennenlohe geführt werden.  
Die Kosten werden insgesamt auf ca. 3 Mio. € geschätzt und betragen damit 3-fache 
gegenüber der geplanten abwassertechnischen Erschließung des Gewerbegebietes G 6 
mit geschätzten Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. €. 

 Höheres finanzielles Entwicklungsrisiko des Gewerbegebietes G1 
Das Gewerbegebiet G 6 ergibt bei einer angenommenen positiven Entwicklung für die 
Stadt entsprechend der Kosten- und Finanzierungsübersicht, die der Entwicklungssat-
zung zugrunde liegt, bestenfalls ein finanziell ausgeglichenes Ergebnis („schwarze Null“).  
Für das Gewerbegebiet G 1 ist dem Grunde nach von den gleichen Annahmen wie für 
das Gewerbegebiet G 6 auszugehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müsste angesichts  
- des o.g. hohen Mehraufwandes für die Erschließung des Gewerbegebietes G1,  
- des bedingt durch die Größe des Gewerbegebietes G 1 längeren Entwicklungs-

zeitraumes und 
- der damit einhergehenden höheren Kosten für Vor- und Zwischenfinanzierung 
von einer finanziellen Unterdeckung ausgegangen werden, die als finanzieller Mehrauf-
wand aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu subventionieren wäre. 
Für die Stadt weist die Entwicklung des Gewerbegebietes G 1 daher gegenüber einer 
des Gewerbegebietes G 6 ein deutlich höheres finanzielles Entwicklungsrisiko auf.  

 Fehlende städtebauliche Integration des Gewerbegebietes G1 
Das geplante Gewerbegebiet G 6 ist in die bestehende Ortslage von Tennenlohe inte-
griert, vor allem im Hinblick auf die bereits bestehende Gewerbebauung entlang der BAB 
A 3. 
Das Gewerbegebiet G 1 läge als isolierter Standort getrennt durch die Zäsur der BAB A 3 
abseits der heute im Zusammenhang bebauten Gebiete. Hierdurch gingen auch 
Nachteile für die Adressbildung und das Image des Technologiestandortes einher.  

 Zum Standort für eine Gemeinschaftsanlage bzw. für ein Stadtteilhaus 
Ein solches Vorhaben ist im Gewerbegebiet (G 6) planungsrechtlich zulässig und 
möglich. Als Standort wäre eine Lage angrenzend an die östlich oder südlich geplante 
Grün- und Freifläche geeignet. Ebenso ist ein Standort im Bereich der Sebastianstraße 
vorstellbar. 
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Datum 
01.10.2009 

Seite 
1 von 1 

Durchwahl 
09131  862225 

AnsprechpartnerIn 
Saskia Coerlin 

Rathausplatz 1 

91052 Erlangen 

Geschäftsstelle im Rathaus,  

1. Stock, Zimmer 105 und 105a 

Telefon 09131  862225 

Telefax 09131  862181 

e-Mail    spd@erlangen.de 

www.spd-fraktion-erlangen.de 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathaus 
 
91052 Erlangen 
 
 
 
Weitere Entwicklung des Gewerbegebiets G6 in Tennenlohe 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die SPD-Fraktion setzt sich weiterhin für eine schnelle Realisierung des 
Gewerbegebiets G6 in Tennenlohe ein. 
Aus unserer Sicht müssen für eine zügige Realisierung noch drei Punkte 
erfüllt werden, die wir hiermit beantragen: 
 
1. Um die Verkehrserschließung zu gewährleisten muss eine weitere 

Auffahrt auf die B4 vom Gewerbegebiet gebaut werden. 
2. Um den Eltersdorfer Ortskern nicht durch Schleichverkehr von der A73 

zu belasten, muss im Zuge des Ausbaus des Gewerbegebiets die 
Realisierung der Ortsumfahrung Eltersdorf erfolgen. 

3. Im Zuge der Entwicklung des Gewerbegebiets muss die Chance 
genutzt werden in Tennenlohe notwendige soziale Infrastruktur zu 
schaffen. Dafür halten wir es notwendig eine eigene 
Bürgerversammlung durchzuführen, um gemeinsam mit den 
Tennenloher Bürgerinnen und Bürgern und dem Ortsbeirat festzulegen, 
welche Einrichtungen benötigt werden und welche auch realisiert 
werden können. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Florian Janik 
Fraktionsvorsitzender 

Robert Thaler 
Planungssprecher 
 

 

Norbert Schulz 
Stadtrat 

Wolfgang Vogel 
Stadtrat 

 

 
f.d.R. Saskia Coerlin 
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion 

Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO 
Eingang: 29.09.2009 
Antragsnr.: 247/2009 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat:VI/61/Fr. Willmann-Hohmann  
mit Referat:  

GSF
Textfeld
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Datum  
02.02.2010 

Seite 
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Durchwahl  
09131  862225 

AnsprechpartnerIn  
Saskia Coerlin 

Rathausplatz 1 

91052 Erlangen 

Geschäftsstelle im Rathaus,  

1. Stock, Zimmer 105 und 105a 

Telefon 09131  862225 

Telefax 09131  862181 

e-Mail    spd@erlangen.de 

www.spd-fraktion-erlangen.de 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathaus 
 
91052 Erlangen 
 
 
 
Weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Tennenlohe G6 
Ergänzung zum Antrag 247/2009 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
im Zusammenhang unseres Antrags 247/2009 „Weitere Entwicklung des 
Gewerbegebietes Tennenlohe G6“ bitten wir um Ergänzung folgender 
Punkte: 
 
1. Der Grünstreifen zwischen dem Gewerbegebiet und dem bisherigen 

bebauten Gebiet soll bereits zu Beginn der Erschließung des 
Gewerbegebietes angelegt werden. 

 
2. Die Bewertung der durch das Gewerbegebiet entstehenden 

Umweltbelastungen, insbesondere Lärm und Luftverschmutzung, soll 
aktualisiert und die Auswirkungen auf das Mikroklima dargestellt 
werden. 

 
3. Die Eignungsuntersuchung aus dem Jahr 1989 stuft die Fläche des G6 

als ungeeignet ein (vgl. Gewerbeflächenpotential in Erlangen 1989 – 
2000, Seite 4, Referat für Stadtplanung und Bauwesen). Es soll 
aufgezeigt werden, aus welchem Grund diese Einschätzung nicht mehr 
gültig ist. 

 
4. Vor einer endgültigen Entscheidung soll das Gewerbeflächenpotential in 

Erlangen aufgezeigt werden. Es sollen Möglichkeiten für 
Neuansiedelung und Nutzung von Leerständen im bestehenden 
Tennenloher Gewerbegebiet untersucht werden. 
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5. Insbesondere ist das Gewerbegebiet G1 (südlich der A3) als Alternative 
erneut zu bewerten. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Florian Janik 
Fraktionsvorsitzender 

Robert Thaler 
Planungssprecher 
Betreuungsstadtrat Tennenlohe 
 

 

Wolfgang Vogel 
Sprecher für Arbeit und 
Wirtschaft 

Norbert Schulz 
Stadtrat 

 

 
 

 
f.d.R. Saskia Coerlin 
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion 
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